
Bonn, den 6, Juli 1967 

AUFZEICHNUNG 

Betr.; Konsultation des Herrn Bundeskanzlers mit dem 
französischen Staatspräsidenten am 12./13.Juli; 
hier: EWG - Grossbritannien 

Vorbemerkung 

Der Herr Bundeskanzler hat am 28, Mai anlässlich der Vor
besprechung im Bundeskanzleramt für die Konferenz der 
Regierungschefs in Rom vom 30. Mai das Auswärtige Amt 
um umfassende Unterrichtung über die Auswirkungen eines 
Beitritts Grossbritanniens zur EWG vor der Konsultation 
mit dem französischen Staatspräsidenten am 12./13* Juli 
ersucht. Diese Unterrichtung erfolgt durch die Vorlage 
der Ergebnisse der Arbeiten der seit November 1966 unter 
Vorsitz des Auswärtigen Amtes tätigen interministeriellen 
Arbeitsgruppe EWG-Grossbritannien. Beteiligte Ressorts 
sind die Bundesministerien für Wirtschaft, der Finanzen, 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie für 
wissenschaftliche Forschung. 

Nachfolgend wird zunächst zum Verfahren der Behandlung 
des britischen Beitrittsgesuchs Stellung genommen (II). 
Anschliessend werden die Probiene aufgezählt, die sich 
aus den Erörterungen anlässlich der Besuche Premier
minister Wilsons in den Hauptstädten der Sechs und ein
seitigen Äusserungen des französischen Staatspräsidenten 
für den britischen Beitritt ergeben (III). Schliesslich 
enthält die Aufzeichnung eine Analyse der Probleme mit 
Vorschlägen . zur Gesprächsführung für die oben er
wähnte Konsultation mit dem französischen Staats
präsidenten (IV). 
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II 
Verfahren "bei der Behandlung 
des "britischen Beitrittsantrags 

Die britische Regierung hat am 10. Mai 1967 den Bei
tritt Grossbritanniens zu den drei europäischen Gemein
schaften beantragt. 

Bei der Regierungskonferenz am 30. Mai in Rom wurde 
Einigung über die Behandlung des britischen Beitritts
antrags zur EVG gemäss dem in Art. 237 de3 EV/G-Vertrages 
vorgeschriebenen Verfahren erzielt. Dieses Verfahren 
sieht vor: 

1) Beschluss des Rats, die Stellungnahme der 
Kommission einzuholen; 

2) nach Vorliegen dieser Stellungnahme einstimmiger 
Ratsbeschluss über die Aufnahme der Verhandlungen 
(Recevabilität); 

5) Aufnahme der Verhandlungen. 

1961 wurde 30 verfahren. Die EWG-Kommission gab aller
dings nur eine vorläufige Stellungnahme ab. 1 1/2 Monate 
nach Stellung des britischen Beitrittsantrages beschloss 
der Rat die Recevabilität und 2 Monate nach Stellung des 
Antrags wurden die Briten angehört. 

Bei der Regierungskonferenz in Rom v/urde ferner be
schlossen, daeo die Aussenminister der Sechs am 5 # Juni 
in Brüssel die Auswir]omgen eines britischen Beitritts 
zur EWG erörtern; dazu kam es nicht, weil die Aussen
minister Deutschlands, Frankreichs und Italiens wegen 
des ITahostkrieges in ihren Hauptstädten unabkömmlich 
waren. Stattdessen erzielte der EWG-Rat am 5.6, Einig
keit über den Text von Empfangsbestätigungen der Bei-

• trittsanträge Grossbritanniens, Irlands und Dänemarks. 
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Die erste Beratung des "britischen Antrags durch den EUTG-

Rat in Besetzung der Aussenminister vom 26. Juni hatte 

folgendes Ergebnis: 

1) Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

wurde gemäss Art* 237 des EWG-Vertrags zur 

Stellungnahme zu den Beitrittsanträgen Gross

britanniens, Irlands und Dänemarks aufgefordert. 

Die Kommission wird ihre Stellungnahme im September 

abgeben. 

2) Der EWG-Rat wird die Probleme eines Beitritts 

Grossbritanniens, Irlands und Dänemarks in seiner 

Sitzung vom 10/.11. Juli nach Vorbereitung durch 

die Ständigen Vertreter erörtern. 

3) 5 Ratsmitglieder sprachen sich für eine Anhörung 

der Briten vor dem 1. August aus. Der französi

sche Aussenminister lehnte eine Anhörung der 

Briten als verfrüht und unnötig ab, da die briti

schen Wünsche bekann^t seien. Eine Einigung kam 

nicht zustande. Der Bundesminister des Auswärtigen 

bedauerte dies. 

Offensichtlich wünscht die französische Regierung vor dem 

in Art* 237 vorgesehenen Beschluss über die Eröffnung der 

Verhandlungen diesmal eine ausführliche mit grossem Zeit

aufwand zu führende Sachdiskussion im Rat. 

Man kann aber nicht durch langdauernde Erörterungen im 

Rat einem multilateralen Gespräch mit einer befreundeten 

europäischen Kation einfach ausweichen. 

Ganz unseren Wünschen entsprechend hat der britische 

,Aussenminister die Anträge Grossbritanniens zum Beitritt 

zu den drei Gemeinschaften bei der ¥EU-Ratstagung in 
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den Haag am 4* Juli 1967 ausführlich begründet« In 
sehr eindrucksvoller Weise hob Minister Brown den histo
rischen Augenblick der britischen Antragstellung hervor; 
er unterstrich dabei, dass nicht nur wirtschaftliche 
Überlegungen, sondern insbesondere auch politische Ziele 
die britische Regierung zu diesem Schritt bewogen habe, 
der von der überwältigenden Mehrheit deB britischen Unter« 
hauses und der britischen öffentlichen Meinung gebilligt 
werde• Die britische Regierung bekenne sich zu den Zie
len der europäischen Verträge und werde sie in Buch
staben und Geist als neues Mitglied der Gemeinschaften 
anwenden. Abgesehen von den notwendigen Änderungen 
der Verträge durch Beitritt eines neuen Mitglieds wün
sche seine Regierung Übergangsfristen zur Anpassung 
der britischen Wirtschaft an das Gemeinschaftssystem. 
An in Verhandlungen zu lösenden Prägen nannte Minister 
Brown: 

Aus^jier^ A^^^pqlJ^tik 
- Jährliche Überprüfung der Agrarpolitik 
- Besondere Regelungen bei Milch, Schweinefleisch 

und Eiern 

Aus den ücmmonwealthfrwen 
- Berücksichtigung der Interessen der 

zucker^roduzierenden Coimonwealthl ander 
- Assoziierung der britischen abhängigen Übersee

gebiete und selbständigen afrikanischen 
Comiuonwealthländer und des karibischen 
Bereichs (wie 1962 vereinbart) 

- Handelsregelungen mit den übrigen Commonwealth-
1ändern 

- Sonderregelung für Neuseeland 

Für den IC?pitalverkehr 
Schutzmassrvahmen auf Grund von Abb. 70 des 
EWG— Vertrages zur Verhinderung von AWanderung 
britischen Kapitals in dritte Lander, ins
besondere die USA 
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EjLnaal£cagg£ 
erat nach vollzogenem Beitritt zu löBen: 

- Festlegung eine» angemessenen "britischen Beteiligung 
an den Beiträgen der Mitgliedstaaten zum Agrarfonds 

- Massnahmen für die Auswirkungen des "britischen 
Beitritts auf die Asso^ziierungsabkommen 

Beitritt Grossbritanniesn zu den Assoziierungsabkommen 
EWG - Griechenland und Türkei 

m 

- gewisse Rechtsangl-eichungen auf dem Agrargebiet 

Fünf WEU-Ratsmitglieder begrü3sten die Ausführungen Browns. 

Die Franzosen erklärten, sie könnten vor Prüfung der briti

schen Wünsche im EWG-Rat nicht zur Sache Stellung nehmen. 

Nach dieser eingehenden Begründung des britischen Antrags 

sollte nach Erörterung der Sachfragen im EWG—Rat und Vor

lage der Stellungnahrae der Kommission im Herbst mit den 

Verhandlungen begonnen werden. 

Hierfür sprechen folgende Gründe: 

It Die "allgemeine Philosophie" über die Nützlichkeit 

oder Nichtnützlichkeit des britischen Beitritts ist 

ein unerschöpfliches Thema. Hierüber zuerst Klar

heit schaffen zu wollen, dürfte die Hinausschiebung 

des Beitritts "ad calendas Graecas" bedeuten. 

2. Das gleiche gilt für die Frage, ob England dieses 

oder jenes Vertragserfordernis erfüllen kann, sofern 

hierüber nur zwischen des Sechs gesprochen wird. 

3. Nach Beginn von Verhandlungen wird es für Prankreich 

schwieriger sein, einem Beitritt Grossbritanniens 

zu widersprechen. 

5. Die Einigung in Rom, entsprechend Art. 237 EWG-

Vertrag zu verfahren, muss in angemessener Frist 

durchgefülirt werden. 

5# Auch von französischer Seite ist niemals behauptet 

worden, dass ein britischer Beitritt für immer aus
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geschlossen sein sollte. Damit wird der Beitritt 
zu einem Zeitproblem. Er sollte zum Ende des 
Jahres 1969 erfolgen. Zu diesem Zeitpunkt wird 
die M G so gefestigt sein, dass eine Erweiterung 
ihrer Mitgliederzahl ihr Wesen noch weniger beein
trächtigen kann als es schon jetzt der Fall wäre. 
Der "point of no retum" ist schon seit geraumer 
Zeit erreicht. 

6. Um das Ziel der Erweiterung der EWG zu erreichen, 
muss mit den Verhandlungen möglichst schnell ange
fangen werden, da sie längere Zeit in Anspruch 
nehmen werden, und sich hieran noch das Ratifi
zierungsverfahren anschliessen muss. 

III 
Probleme _ei>ies_.britischen Beitritts 

Ausser den tritischerseits aufgeworfenen unter II aufge
zählten Fragen wurde bei der Reise Wilsons in die Haupt
städte der Sechs im Frühjahr von den Mitgliedstaaten die 
Beistandsverpflichtung gemäss Art. 108 des EWG-Vertrages 
bei Zahlungsbilanzschwierigkeiten erwähnt sowie die Proble 
matik, die sich aus der internationalen Rolle des Pfundes 
insgesamt ergibt. 

Der französische Staatspräsident hat darüberhinaus Fragen 
politischen Charakters zur Diskussion unter den Sechs ge
stellt. 

alle 
Nach deutscher Ansicht köimexy diese Probleme in den 
Verhandlungen gelöst werden, vorausgesetzt, dass Gross
britannien eine angemessene Übergangszeit zur Anpassimg 
seiner Wirtschaft an den Gemeinsamen Markt und mit Bezug 

• auf Neuseeland eine Sonderregelung eingeräumt wird. Die 



Ergebnisse der Arbeiten der interministeriellen Arbeits
gruppe geben darüber und auch, über die politischen Aspekte 
eines britischen Beitritts Auskunft. 

Ira folgenden wird unter Zugrundelegung dieser Arbeiten 
zu besonderen von Staatspräsident de Gaulle im Gespräch 
mit Premierminister Wilson in Paris am 24./25. Januar, 
auf seiner Pressekonferenz vom 16. Mai und bei der Regie
rungskonferenz vom 30. Mai in Rom geäusserten Vorbehalten 
gegen einen britischen Beitritt zur EWG Stellung genommen. 

IV 
Stellungnahme zu den vom 
französischen Staatspräsidenten 
geäusserten Vorbehalten gegen einen 
Beitritt Grossbritanniens zur EV/G. 
•••MMHMMMM mW +m^jm% WmmmtmmlmmmmmmW mWmWM MMMJBJtiMMNaMaAMWMM 

1) Politische Bedenken de Gaulies: 

Es handelt sich darum zu wissen, ob ein Beitritt 
Grossbritanniens möglich ist, ohne in den gegenwärtig 
bestehenden Gemeinsamen Markt "zerstörerische Elemente" 
einzuführen. Wird das seit 10 Jahren mühsam ausgehan
delte Gleichgewicht in der Gemeinschaft durch Beitritt 
der Briten nicht gestört ? Wird nicht durch den 
Beitritt Grossbritanniens und anderer EFT -Staaten 
der Charakter der Gemeinschaft grundlegend geändert ? 
(Grosse Freihandelszone und ähnliches) 

Nach Auffassu/ng de Gaulles wird durch einen britischen 
Beitritt der Charakter der Gemeinschaft deshalb voll
ständig geändert, weil die 6 Kontinentalmächte unmittel
bar benachbart sind, und das Gebiet des Gemeinsamen 
Marktes ein politisches, strategisches und geographisches 
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Ganzes ist. Grossbritannien ist nach Ansicht de Gaullea 
keine Kontinentalmacht; es hat durch seine Insellage 
und das Commonwealth überseeische Verpflichtungen und 
Sonderabmachungen mit den USA* Ziel der Sechs sollte 
es sein, ein "europäisches Europa" zu schaffen. 

In französischer Sicht dürfteiunter Charakteränderungen 
politische Veränderungen gemeint sein. Durch den bri
tischen Beitritt würden nach französischer Ansicht die 
Beziehungen zwischen Europa und den Vereinigten Staaten 
verstärkt; dies wäre für eine "europäische Politik" 
nicht wünschenswert. Die politische Eührungsrolle 
Frankreichs würde relativiert. Nach französischer An
sicht steht Europa vor der Wahl eines kontinentalen 
Europas bei formaler Gleichberechtigung seiner Mitglieder, 
aber tatsächlicher Führungsrolle Frankreichs dank seiner 
nuklearen Kapazität und territorialer Saturiertheit, 
oder eines Europa, dessen Führungsrolle sich Frank
reich und Grosebritannien mit einer gewissen Mitwir
kung Deutschlands teilen würden. 

Stellungnahme: 
In der Präambel zum EWG-Vertrag heisst es u.a.: 
Die Mitgliedstaaten sind "entschlossen, durch diesen 
Zusammenschluss der Wirtschaftskräfte Frieden und Frei
heit zu wahren und zu festigen, mit der Aufforderung 
an die anderen Völker Europas, die sich zu dem gleichen 
hohen Ziel bekennen,, sich diesen Bestrebungen anzu-
schliessen". 
Art. 237, S.I., lautet: 
"Jeder europäische Staat kann beantragen, Mitglied der 
Gemeinschaft zu werden". 

Der Beitritt wurde somit von vornherein als wünschenswert 
angesehen und das damit verbundene I&siko einkalkuliert 
und nicht als Gefahr betrachtet, so dass dieser formale 
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Gnknd eine Ablehnung von Beitritten nicht rechtfertigt* 

Der Beitritt dritter Staaten führt zu qualitativen und 
quantitativen Änderungen in der Gemeinschaft. 

Die Meinungsbildung in den Organen der Gemeinschaft 
wird durch Erhöhung der Mitgliederzahl erschwert: die 
Entwicklung zur Wirtschaftsunion verlangsamt. Es er
scheint auch denkbar, da3S die einzelnen Politiken der 
Gemeinschaft cmdern Einflüssen unterliegen v/erden als es 
allein unter den Sechs der Pall war. Ob die Lösung 
der Sachprobleme dadurch leichter oder schwerer wird, 
läset sich im voraus nicht sagen. 

All das bedeutet aber nicht etwa eine Änderung des 
Charakters der Gemeinschaft, die von Anfang an als für 
Dritte zum Beitritt offen konzipiert war. Es wäre eine 
Verfälschung unserer Absichten, die bisher in der Gemein
schaft gefassten Beschlüsse so zu interpretieren, als 
schlössen sie das Hinzutreten neuer Mitglieder aus. 

Durch den Beitritt dritter Staaten tritt auch keine 
Verwässeru/fng der Gemeinschaft ein. Die Billigung des 
bisher in der Gemeinschaft Erreichten durch dritte 
Staaten widerlegt diese These, Im übrigen ist mit 
Vollzug des Beitritts Grossbritanniens und anderer 
nicht vor 2 Jahren zu rechnen. Die bisherigen Antrag
steller akzeptieren aber nicht nur alle auf Grund des 
Vertrages ergangenen Hassnahmen, sondern sollten auch 
noch alle die Beschlüsse der Organe der Gemeinschaft ab
nehmen, die bis zum Beitritt ergehen. 

Auch unter den Sechs sind geographische, wirtschaftliche 
und politische Verschiedenheiten vorhanden. So dürfte 
eine Identifizierung der französischen Politik mit der 
niederländischen kaum einfacher sein als mit der bri-



tischen., Sonderinteresaen im Rahmen der Sechs hat 
Frankreich selbst ioi hohen Masse als Nuklearmacht 
und durch seine starken politischen, wirtschaftlichen 
und militärischen Bindungen an 'isein früheres Kolonial
reich, Die britischen Bindungen ZUR Conmonwea,lth, närv-
lich zu Staaten mit vollständiger Unabhängigkeit, sind 
ebensowenig ein Hindernis für eine Beteiligung Gross
britanniens an einen geeinten Europa wie Prankreichs 
Bindungen an seine früheren Kolonien• Auch die Nieder
lande, Italien und Belgien haben überseeische Verbindungen* 
Eine SelbstbeschraiJoJing auf Kontinentaleuropa entspricht 
somit nicht den Tatsachen, Die Herstellung fester 
Bindungen zu anderen außereuropäischen Mächten kann das 
politische Gewicht der EV/G nur erhöhen. 

Abgesehen von starker psychologischer Affinität zwischen 
den USA und Großbritannien durch Sprache und Kultur kann 
man kaum von besonderen politischen Abmachungen zwischen 
beider? Ländern sprechen.- Grossbritannien Ost ein loyaler 
Verbündeter der USA in seiner Eigenschaft als NATO-
Mitglied und hat enge Bindungen zu den USA auf dein Vor-
teidigungssektorc 

Zwischen Grossbritannien und den USA bestehen die aus 
der Anlage ersichtlichen Abmachungen* Sie stellen nach 
unserer Ansicht keinen Hinderungsgrund für eine stärkere 
Bindung an Kontinentaleuropa dar* Grossbritannien wird 
dadurch nicht gehindert, seine Verpflichtungen als LrYG— 
Mitgliedstaat zu erfüllen, Soweit noch Bindungen Gross-
britanniens zun Commonwealth bestehen, werden diese durch 
den Beitritt Qroas~Britanniens zur EV/G weiter gelockert. 

Sieber wird in der Gemeinschaft beim Beitritt Grossbri-
tanniesD und anderer EFTA-Staaten eine Anpassungszeit 
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erforderlich werden, wie sie übrigens auch bei einer ' 
Assoziierung nicht vermeidbar wäre. Denn auch bei einer 
Association bedürfte es eingehender materieller und Ver-
fahrenHregeln und institutioneller Bestimmungen. Die Er
fahrungen der EWG mit den assoziierten afrikanischen Staa
ten, mit Griechenaind und der Türkei haben dies deutlich 
bewiesen. 

Die neuen Mitglieder müssen ihre Wirtschaft an die Ge-
gegebenheiten der EV7G anpassen und sich an die Arbeits
weise der Organe gewöhneile Da jedoch der Beitritt 
dieser Staaten vor lande der tfoergangszeit des Gemein
samen Marktes rieht erfolgen wird (1.1.1970), bleibt 
noch Zeit, Bis dahin wird die E17G aber der Vollendung 
der Wirtschaftsunion erheblich naher gekommen sein. 
Schliesslich treten die anderen Staaten einer dynamischen 
Gemeinschaft nicht deshalb bei, um sie zu zerstören, 
sondern weil, sie dort ihre Interessen am besten gewahrt 
sehen, Sie werden also auch den Willen haben, die Ge
meinschaft in ihrem eigenen Interesse fortzuentwiekeln, 
Alle alten und neuen Mitglieder finden sich so im Rahmen* 
der* bewahrten Vertrages zusammen, den zu ändern niemand 
beabsichtigt. Von einer Änderung des Wesens der Gemein
schaft kann daher keine Rede sein. Das Gleichgewicht 
der Rechte und Verpflichtungen der Mitglieder ist in 
Verhandlungen sicherzustellen« "Ein durch EPTA-Staaten 
vergrößertes wirtschaftlich geeintes Europa würde 
gegenüber den USA mehr wirtschaftliches und politisches 
Gewicht besitzen als das Buropa der Sechs; nur ein 
solches Europa könnte in der Welt neben den USA und dev 
SU eine Holle spielen. 

Die politischen Auswirkungen eines britischen Beitritts 
können bedeutend sein, aber nicht zum Nachteil, sondern 

é 
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ßOJßsüille^ 
Grossbritannien könnte gemeinsam mit dencnderen EFTA-
Staaten mit der UTrfG assoziiert werden. 

Die Briten haben den Beitritt beantragt und lehnen eine 
Assoziierung ab- Diese ist nach bisheriger Konzeption 
der Sechs nur für solche europäischen Staaten vorge
sehen, die wirtschaftlich - wie Griechenland und die 
Türkei - nicht in der Lage sind, die Verpflichtungen 
des Vertragen zu erfüllen und über die Assoziierung 
als Durchgang6Stadium später beitreten; oder für solche 
Staaten, die z , 3 , aus Gründen ihrer Neutralität nicht 
beitreten können, wie vor allem Österreich* Beides 
trifft für Grossbritannien nicht zu. liine Assoziierung 
hochentwickelter europäischer Industriestaaten würde 
die Geraeinschaft zu nahezu pemanenten Konsultationen 
mit ihren Assoziationspartnem zwingen * was sich hemmend 
auf die Beschlussfassu^j im Rat auswirken könnte, 

jfUjc^g^G^ö^an^r^tqjmijDxi jier .Beitritt Xg^e^i^rt K so wird 
es an einer engen politischen Zusammenarbeit in Buropa 
nicht Turin* interessiert sein, Es würde eich verteidi
gungspolitisch noch enger txn die USA anlehnen und weniger 
als bisher geneigt sein, bei der Ost-Westpolitik die 
Interessen der westeuropäischen Lander, insbesondere 
Deutschlands, zu berücksichtigen. Das könnte zu einer 
weiteren Schwächung der NATO führen. Grossbrit&nnien 
würde von Eemeuropa isoliert und keimte wirtschaftliche 
und politische Bündnispartner dort suchen, wo sie sich 
ihm anbieten, "Das würde in die europäische Politik 
ein unerwünschten Element der Unsicherheit tragen. 
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Für Deutschland wäre ein britischer Beitritt nicht ohne 

politisches Rioiko. Die 3ildung eines britisch-fran

zösischen Übergewichts könnte die Durchsetzung unserer 

politischen Ziele erschweren, Diesem Ri3iko steht je

doch die Chance gegenüber, in Grossbritannien einen 

gleichberechtigten und gleichverpflichteten EWG-Partner 

und gleichzeitig auch einen für die deutschen Interessen 

aufgeschlossenen Partner der politischen Zusammenarbeit 

zu gewinnen. Die Aufnahme Grossbritanniens würde das 

politische Gewicht Westeuropas gegenüber den Staaten 

Osteuropas erhöhen. 

HA, •££ 8 - Q f e 5 ¿ 5 i e ch e^Bejlenk^n^e^JSaulles 

I)e_ _Gâ l 1 e: 
Wirtschaftsstruktur und wirtschaftliche Interessen-

lage der Sechs sind grundlegend unterschiedlich von 

denen GroBöbrifcanniens. 

S bellunexiahsie 2 

Ein fundamentaler Unterschied in der Wirtschafts-

struktur Grossbritanriens einerseits und der Sechs 

andererseits ist nicht festzustellen. Gerade des

halb ist die Ausdehnung der Arbeitsteilung auf eine 

grosse industrielle Volkswirtschaft so aussichtsreich. 

Die belebende Wirkung, die die Schaffung eines Gemein

samen Marktes auf Produktivität und Wachstum bereits 

im Kreis der Sechs ausgeübt hat, wird sich auch 

bei Erweiterung der wirtschaftlichen Integration ver

stärken; die vrtrtsGfce.filich.en Argumente, die seiner

zeit für die Schaffung der EWG sprachen, gelten ebenso 

für ihre regionale Erweiterung. 

Die von de Gaulle erwähnte Solidarität der Sechs ist 

in steigendem Ausinass Ausdruck der Notwendigkeit, Kom

promisse zwischen den sehr unterschiedlichen wirt-
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nennet liehen Interessen der Mltgliedstaaten zu finden'; 
eine nach Korden regional ausgeweitete Gemeinschaft 
dürfte auf vielen Gebieten die Möglichkeit, Ausgleiche 
zu finden, eher erleichtern (Befürchtungen Italiens, 
durch umfangreiche Assoziierungen im Mittelmeerraum 
im Absatz seiner Agrarprodulcte benachteiligt zu 
werden, würden durch Ausweitung des Marktes nach 
Norden an Gewicht verlieren). 

Die Wirtechaftsstruktur Grossbritanniens entspricht im 
übrigen weitgehend der deutschen (Anteil der Industrie 
am Bruttosozialprodukt, Umfang und Struktur des Aussen-
handela, ftüirendc Rolle in moderner Technik und 
Technologie, Lebensstandard). 

Dia wirtschaftliche Interessenlage Grossbritanniens 
wendet sich kontinuierlich von früher 'beherrschenden 
weltweiten und insbesondere Commonwealth-Beziehungen 
Europa zu: Der Anteil des EWG- und EP'TA-Raums an 
der britischen Ausfuhr stieg von 25 # (1958) auf 
Yfßj (1966), während gleichseitig der Anteil der 
Ausfuhren In das Commonwealth von 39 # auf 25 fiel«. 

Der Beitritt GrooobrJtanniene zur EV/G bewirkt für 
Agrarcxpcrteure der Gemeinschaft vermehrte Auöfuhrmög-
lichkeiten. Insofern wird der Druck der Ew"G-Agrarexport' 
länder auf den deutschen Markt gemindert; ein ver-
gröeserter Agrarmarkt liegt insbesondere im wohlver
standenen französischen Export-Interesse, Für Deutsch
land sind die Vermittlung technischen Wissens und zu
sätzlicher Ausfuhrmcglichiceiten durch Vergrösserung des 
Gemeinsamen Marktes von erheblicher Bedeutung. 

Problematisch ist die verstärkte britische Konkurrenz 
in kritischen Sektoren, insbesondere bei Kohle und 
tftahlc 
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Der Anteil der erweiterten Gemeinschaft am Welthandel 1 

•wird fast bO'/o betragen und ihre Rolle in der Welt ent
sprechend stärken. 

Die Integration, die sich bereits im Kreis der Sechs 
durch überdurchschnittliche Zuwachsraten auswirkt, 
wird bei Hinzutreten weiterer Märkte erhöhte Vorteile 
für alle mit sich bringen, 

Die Punktion den Pfundea als Handels- und Reservewäh
rung > die hiermit verbundenen weltweiten Verpflich
tungen (rrocebritanniena und die labile Zahlungsbilanz
lage siiittßen zu schwersten Bedenken führen y da die 
Parität und Solidarität der Währungen eine unerlässliche 
Voraussetzung des Gemeinsamen Marktes sind. 

Stellungnahme ? 
27 # des Welthandels wurden 1966 in Pfund Sterling 
abgewickelte Die Rolle des Pfundes als Handelswäh-
rung wird von keiner Seite bestritten. 

Die Rolle des Pfundes als Reservewährung ist histo
risch gewachsen, Sie entspricht in bezug auf den 
Sterling«Block weitgehend der Stellung c?e3 franzö
sischen Pranken in den ehemaligen afrikanischen 
Kolonien, Jedoch sind die Größenordnungen nicht 
zu vergleichene 

l̂ ich Elfter bekannten Zahlen, die noch nicht mit den 
Briten abgestimmt sind, hat die Doppelstellung des 
Pfunden zur Folge ? da~s Grosnbritannien den Ausland 
mit 4,4 Mrd s Pfund (Ende 1965,) verschuldet ist und 
demgegenüber an kurzfristig verwertbaren Aktiva atfflB nur 
2,3 Mrdo Pfund an Währungsreserven und Sterling-
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Forderungen an das Ausland besitzt* Ein Abbau der 
gesamten Schuldnerpooition Grossbritanniene ist kurz
fristig weder durchführbar noch im Interesse de3 Welt
handels erwünscht• Die Beantwortung der Präge, ob die 
Rolle den Pfundes als Welthandels- und Reservewährung 
bei einem Beitritt zur Gemeinschaft eine Belastung 
darstellen würde, hängt in erster Linie davon ab, 
wie sich die Grund-Zahlungsbilanz Grossbritanniens ent
wickelt* Im übrigen sind die erheblichen britischen 
Auslandeinveetitionen in Rechnung zu stellen. 

Die Entwicklung der Wirtschaftsunion zur Währunge
union ist in Vertrag nicht geregelt: sie liegt noch 
in der Zukunft« Die britische Regierung hat ihre 
Bereitschaft erklärt, an dieser Entwicklung teilzu
nehmen , 

Durch die Schwäche der hritinchen Zahlung^ilanz sind 
seit den Kriege achtmal Kriser. für das britische Pfund 
entsbanden« In ganzen gesehen war die britische Zah
lungsbilanz biö i960 jedoch ausgeglichen. Erst seit 
i960 zeigt sie einen defizitären Trend. Die Über
schüsse reichten nicht mehr aus, um die Devisen
belastung aus den Kapitalexport und steigenden Miii-
tsrausgaben im Ausland (Möstlich von Suez*, Raketen) 
auszugleichen. Der Vertrauensechwund, den die bri-
tischen Zahlungsbilanzschwierigkeiten bei dem Mies-
Verhältnis von Reserven und kurzfristigen Verbind
lichkeiten auslöste, führte zu einer Flucht aus dem 
Pfund und machte weltweite finanzielle Stützungs
aktionen notwendig. Höhepunkt der Pfundpchwäche 
war das Jahr 1964 mit einem Zahlungsbilanzdefizit 
von 734 Mio Pfund. In den letzten zwei Jahren hat 
die britische Regierung durch Aufgabe zahlreicher 
Positionen in Übersee und Deflationsmassnahmen das 
GIsichgewirtb-t wieder hergestellt. Die Zahlungs-
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"bilanz ist z.Zt. ausgeglichen. Die Rückzahlung der » 
Stützungsmittel ist bisher reibungslos verlaufen; 
die Zahlungsbilanz bleibt zunächst noch labil. 
Die britische Regierung hat versichert, dass sie nur 
mit einem starken Pfund beitreten will. Die Wirt
schaftspolitik ist daher mit Vorrang auf den Aus
gleich der Zahlungsbilanz ausgerichtet. Der Erfolg 
bleibt abzuwarten. 

Es ist nicht zu verkennen, dass der britische Bei
tritt zur EV/G zumindest anfänglich zusätzliche Be
lastungen der britischen Zahlungsbilanz mit sich 
bringen wird. 

Die Zahlungsbilanz sollte aber kein Hindernis 
für die Aufnahme der Beitrittsverhandlungen sein. 

Bei Abschluss de3 EWS-Vertrages hatte Frankreich 
ein erhebliches Sahlungsbilanzungleichgev/icht. 
Die übrigen EWG-Länder haben seinerzeit bei der 
Schaffung der EWG F ankreich einen wirtschaftspoli
tischen Vertrauensvorochuss gegeben und es ihm über
lassen, mit welchen Mitteln es das Ungleichgewicht 
überwinden wolle c Ein angemessener Vertrauensvor-
schucs sollte auch den Briten für die Beitrittsver
handlungen nicht versagt werden,. 

Artikel 108 EV/G-Vertrag sieht für Zahlungsbilanz
schwierigkelten einen gegenseitigen Beistand der 
Mitgliedstaaten vor. Bisher sind die Artikel 
108 und 109 jedoch noch von keinem Mitgliedstaat in 
Anspruch genommen worden. Die Erfahrung hat gezeigt, 
dass bei Zahlungsbilanzechwierigkeiten eine Reihe 
anderer internationaler Hilfsmassnahinen bereitsteht 
(Ziehungen auf den IWF: Swap-Kredite von Notenbanken; 
Qruppenabkommen einer Reihe von Notenbanken vom Juli 
1966, das Hilfen bei Schwankungen der Sterlingverbind' 
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licbkoiten vorsieht)« 

Um die erweiterte Gemeinschaft dennoch davor zu be
wahren, zu evtl, Stützungsaktionen zugunsten Gross
britanniens dann herangezogen zu werden, wenn die 
Ursache für britische Zahlungsbilanzschwierigkeiten 
Bich aus der Rolle des Pfundes als Reserve- und 
Welthandelsv/ährung ergeben, könnte eine Begrenzung 
der Anwendung des Art. 108 im Falle Grossbritanniens 
vorgesehen werden* Premierminister Wilson hat dies 
mehrfach angeboten, 

Pe_Gejille,s. 
Ed ist eine GedanJrenöpiolerei. zwischen der Rolle 
de3_ Pf jiade.B_al» ̂ i q nrle_ jmd _a?A_l.nterr atijanale 
VHJhrung Unterschiede machen zu v/ollen« Das Pfund 
k u i . i - miar '-1*17 

musf? erst seinen Charakter als Reservewährung ver
loren haben und die Hypothek der Schuldnerstellung 
Sroesbritonniene innerhalb des Sterlingraumes muas 
gelöscht oein, damit eine wesentliche Grundregel 
den Gemeinsamen Marktes erfüllt ißt«. 

Ste llim^abme, 
a) Der Angriff de Gaulies auf Sterling als Reserve

währung richtet sich mindertens ebenso sehr, 
wenn nicht sogar primär gegen den Dollar 9 

Kr ist in Verbindung mit seiner Absicht zu sehen, 
dac System der Reservewährungen zu beseitigen und 
durch ein mehr auf Gold ausgelichtetes Weltwährungs-
gystem zu ersetzen. Die Reform des internationalen 
•if^hrungso^stems kann jedoch nur im weltweiten 
Rohmen behandelt (Internationaler Währungsfonds, 
Gruppe der Sehn) und daher nicht in die Verhand
lungen mix Grossbritannien einbezogen werden t 



b) Die ausländischen Sterlingguthabsn Bind bisher / 

über einen längeren Zeitraum keinen übermässigen 

Schwankungen unterworfen gewesen. Das Risiko der 

britischen Auolandcverbindlichkeiten ist nicht 

untragbar, wenn es gelingt, die Grundbilanz auf 

längere Sicht in einem stabilen Gleichgewicht zu 

halten. Darüber wird aber erat im Zeitpunkt des 

Beitritts entschieden werden können. Immerhin 

ist auch Frankreich Reserveland für eine Anzahl 

von Ländern. Es besteht kein grundsätzlicher 

Unterschied in der Struktur des Sterling- und 

Frankenraumes, wenn sich auch die beiden Währungs-

raume erheblich durch den Umfang der Verbindlich

keiten im Verhältnis zu den Währungsreserven 

unterscheiden. 

Dê  Gaulle £ 

Großbritannien kann sich aus Zahlungsbilanzgründen 

nicht am freien Kap.italverkehr der Sechs beteiligen , 

St e llim^alme ;r 

Die Freizügigkeit des Kapitalverkehrs in der EWG 

ist noch nicht hergestellt. Namentlich Frankreich 

bereitet Kindemisse« Die Regelung dieser Präge wird 

noch gewisse Zeit beanspruchen* Auch Groesbritannien 

verlangt nicht mehr als Übergangsmassnahmen, 

Der Beitritt braucht die Kapitalbilanz nicht notwen

digerweise zu schwächenc Ein wachsendes Vertrauen 

In das Pfund, und die graduelle Liberalisierung des 

Kapitalverkehr3 konnten auch AuBlander zu Käufen 

britischer Wertpapiere veranlassen« - Die britischen 

Besorgnisse beziehen sich nicht auf Direktinvestitionen 

sondern auf Portfolio-Investitionen (Wert&apierkäufe)« 

Grund zur Sorge ist dabei auch nicht primär der Kapital 

obfluss in die EV/G—Länder, sondern die Befürchtung^ 
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dasa Kapital über die SVO-Iänder nach Nordamerika ab-* 

wandert, Art, 70 EWG*-Vertrag sieht für einen solchen 

Fall eine NotStandsklausel vor. Die britischen Wünsche 

halten eich insoweit durchaus im Rahmen des Vertrages. 

Die Liberalisierung des britischen Kapitalverkehrs 

könnte Abfluss britischen Kapitals über die EWG in die 

USA zur Folge haben.. Dagegen können unter Heranziehung 

der in Art. 70 dos EWS-Vertrages vorgesehenen Schutz-

klausel Massnahmen ergriffen werden. Auch in der EWG 

ist freier Kapitalverkehr noch nicht verwirklicht; 

für Frankreich, Italien, Niederlande bestehen de facto 

oder de jure Einschränkungen der Emissionen auf den 

Kap i fc almärkt en* 

De Geiulle: 

Grosnbritannien deckt einen Grossteil seines Lebens-

inittelbedarfs durch billige Einfuhrent insbesondere 

aus dem Commonwealth* Eine Annahme der EWG-Agrar-

Politik mit Ihren höheren Prei3G&würde die Lebens

haltungskosten erhöhen und die Wettbewerbsfähigkeit 

beeinträchtigen, Ausserdem würde die Zahlungsbilanz 

durch die verteuerten Einfuhren und Zahlungen an den 

Agrarfond« stark belaütet* Daher kann Srossbri.tannien 

dao xN±T~h£$?'rn,v,'?t. gn. sowie es ist. nicht annehmen, 

oder es stellt Ausnahmev/ün3che. die die EWG nicht an

nehmen kann. 

Stell unsnabme • 

DG Gaulle durfte befürchten, daae Grossbritannien* 

einmal beigetreten, auf Änderungen des für 5'rahla?eich 

einstigen Agrarsystema drängen wird, Der britische 

Premierminister hat jedoch mehrfach erklärt, dass 

Grossbritr^nnien das Agrarsystem der Gemeinschaft 

Übernehmen werde; es erwartet lediglich eine ange-

meosene Ubergangsrcgelung. Im übrigen bedarf es zur 



Änderung des Agrarsystems auch der Zustimmung der 
übrigen Mitgliedstaaten. 

Durch Übernahme der EWG-Agrarpolitik dürfte in Gross
britannien eine zusätzliche Erhöhung der Ernährungs-
kojBten um 14 i° und der Lebenshaltungskosten um etwa 
3,5 io eintreten. Auf eine mehrjährige Übergangszeit 
verteilt, ist das kein unlösbares Problem. 

Zum Vergleich: Die Lebenshaltungskosten insgesamt sind 
in den letzten 5 Jahren z.B. in Frankreich um 19$, in 
Deutschland um 15$ utfnd in Grossbritannien selbst um 
20 io gestiegen* 

Der Seitritt Grossbritanniens zur EV/G wird die Ein:: 

korsmen^ britischen J^andh^rt^chaft insgesamt 
kaum veränderni doch werden einzelne Produktionszweige 
und damit die Betriebe unterschiedlich betroffen. 

Der britische Beitritt bringt auf Grund der Agrarmarlct" 
regelungen für den britischen Staatshaushalt keine 
wesentlichen Probleme mit sich: Grossbritannien spart 
d i e erheblichen deficiency payments im wesentlichen 
ein; die Leistungen an den Agrarfonds dürften weit
gehend durch Abschöpfungseinnahmen gedeckt werden, 
die dem britischen Haushalt bisher nicht zur Verfü
gung standen* 

Pur die britische Zahlimgebileng ist maximal mit einer 
Mehrbelastung von 2 bis 2,8 Mrd« Dil zu rechnen, die 
sich aus den Beiträgen zum EWG-Agrarfonds und Devisen-
Zahlungen für höhere Agrareinfuhren aus EVJG--Ländern 
ergibt. Je nach Art der Sonderregelungen für Neu
seeland und für Zuckererzeugnisse der Coimnonwe alt Is
länder wird sich diese Mehrbelastung reduzieren. 
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Diese Belastung der britischen Zahlungsbilanz ist ' 
ernster Natur, Eine angemessene Übergangszeit ist 
daher erforderlich. Dieser Konzession an Grossbri
tannien stehen jedoch in jeden Falle erhebliche 
Vorteile für die gegenwärtigen MG-Länder gegenüber; 

a) Nach seinem Beitritt zur Gemeinschaft wird Gross-
britannien mehr Nahrungsmittel aus den EWG-Staaten 
einführen. Damit verringert sich deren finanzielle 
Belastung für Erstattungen, die beim Export in 
dritte Länder zu zahlen sind. 
Auch wenn die Sechs britischen finanziellen Inter
essen in gewisser Weise Rechnung tragen, dürfte 
sich ihre Belastung aus der gemeinsamen Agrarpoli
tik erheblich verringern. 

b) Durch den Beitritt Grossbritanniens, des grössten 
Nahriingsnittelimporteurs der Erde, bieten sich ins-
besondere für Praiikreich zusätzliche Absatzmöglich
keiten für AgrarerZeugnisse. 

Die Commonwealthprobleme haben sich im wesentlichen 
auf 2 Sachfragen reduziert (Neuseeland und Common-
wee.lth augor agreement). 

Auch die grössere EWG wird einen Netto-Einfuhrbedarf 
an Fleisch. Butter und Zucker haben. Damit ergibt 
sich materiell die Möglichiceit einer tragbaren Lösung 
der beiden Commonwealthprobleme. 

Zur Sicherung der Exportmöglichkeiten wünscht Gross
britannien Sonderregelungen für das vom Agrarexport 
nach Grossbritannien abhängige Neuseeland und die auf 
die Zuckerausfuhr angewiesenen Zucker produzierenden 
Commonwealthländer und Kolonien. 
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Die Lösung dieses Problems muss den Verhandlungen 
vorbehalten bleiben. 

Dies gilt auch für die anderen erwähnten Probleme 
insbesondere hinsichtlich der Zahlungsbilanz und 
der Agrarpolitik. 

—— 
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I A 2 

Anlage zur Aufzeichnung betreffend ' 

EtfG - öroBsbritctmien. 1 

Vertragliche und andere Bindungen 
zwischen Großbritannien und den USA 

1• Allgemeines 
gemeinsame Sprache; 

- nahe politische, kulturelle, rechtliche und ideelle 
Grundüberzeugungen; 

- direkte Telefonlinie V/eißes Haus - Downing Street 10. 

2 . Außenpolitik 

traditionell enge Konsultationen, auch zwischen den 
Regierungschefs; 
Interessenparallelität in zahlreichen Regionen der Welt, 
insbesondere Arbeitsteilung in Ordnungsfunktionen "East 
of Suez" (von abnehmender Bedeutung); 

- prinzipielle Unterstützung der amerikanischen Vietnam-
Politik durch Großbritannien trotz eigener Bedenken. 

5« Verteidigung 

- Lieferung amerikanischer Informationen zum Bau von 
Atomreaktoren in U-Booten, 1956; 

- Abkommen betreffend die Lieferung amerikanischer Mittel
streckenraketen vom 22, Februar 1958 (Thor-Raketen) mit 
Zwei-Schlüssel-System; 

- Abkommen betreffend Zusamnenarbeit zur Nutzung von Kern
energie für Zwecke der gegenseitigen Verteidigung vom 
3, Juli 1958 mit Zusatzvereinbarung vom 7. Llai 1959 nach 
2. Änderung des McMahon-Gesetzes ausschließlich zugun
sten Großbritanniens (läuft 1968 aus); 

- 2 -
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- Ankauf von amerikanischen Skybolt-Raketen durch 
Großbritannien, 1961; 
Abkommen betreffend ein Y/af f enproduktionsprogramm vom ' 
29. Juni 1962 (amerikanische Hilfe bei der Herstellung 
und Instandhaltung der Phantom-Atom-Bomber); 
Abkommen betreffend den Verkauf von Polaris-Raketen 
ohne Atomkopf vom 6. April 1963 für die Ausrüstung von 
zunächst 4 U-Booten (inzwischen praktisch bedeutungslos); 
zahlreiche* Vereinbarungen, die die USA berechtigen, 
auf pazifischen und westindischen Besitzungen Groß
britanniens militärische Stützpunkte einzurichten; 

- ständige Konsultationen zwischen Politikern, Fachleu
ten, Soldaten und Beamten sowie Arbeitsteilung auf 
militärisch-technischen Gebieten (z.B. Nachrichtendienste); 

- Übereinstimoung in der Präge des KON-Proliferations-
Vertrages, für den Großbritannien auch in anderen Ländern 
wirbt; 

- gemeinsame Mitgliedschaft oder Kooperation in NATO, 
SEATO, CENTO« 

4<r Atomare Zusammenarbeit 
Blairhouse-Agreement über Austausch von Investitionen auf 
dem zivilen Sektor der Atomwissenschaft von 1948: 

- Abkommen betreffend die Zusammenarbeit bei der friedli
chen Nutzung der Atomenergie vom 5# Juni 1955 (1« Ände
rung des McMahon-Gesetzes zugunsten Großbritanniens); 

5t Technologie 
- etwa 15 Abkommen und Vereinbarungen im Bereich der Welt

raumforschung, im wesentlichen für Versuche mit Nachrich-
tensaielliten und anderen Satellitenprojekten; 

«" Vereinbarungen über Austausch und Ausbildung wissen
schaftlich-technischen Personals• 

~3~ 
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6, Aussenhandel 

Von allen britischen Exporten gehen 10,5 # in die USA; 

11,7 $ der britischen Einfuhren kommen aus den USA. 

Groosbritannien 3teht an dritter Stelle der amerikanischen 

Handelspartner (vor Deutschland). 

?. Währung;s fraßen 

- Gegenseitige Anerkennung des Reservecharakters der beiden 

Währungen; 

- Einräumung wechselseitiger Kreditlinien (swaps) in Höhe 

von zur Zeit je 1350 Mio %\ 

- Amerikanische Initiative zur Stützung des engl. Pfundes 1964, 

1965 und 1966; 

- Überzeugung der USA, dnss mit dem engl. Pfund auch der 

Dollar verteidigt wird, 

^^nvj^tj.ti^on^n 

- Die amerikanischen Diroktinfestitionen in Grossbritannien, 

die Ende 1965 einen Buchwert von 5.1 Milliarden % hatten, 

übertreffen die in allen anderen Ländern ausser Kanada; 

« von 189 Mio £, die das Ausland 1965 in Grossbritannien 

investierte, stammten 145 Mio £ aus den USA. 
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